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Elternunterhalt 

BGH: Berücksichtigung von Vermögenswerten beim Elternunterhalt 

Der Wert einer selbstgenutzten Immobilie bleibt bei der Bemessung des Altersvorsorgevermögens eines auf 

Elternunterhalt in Anspruch genommenen Unterhaltspflichtigen grundsätzlich unberücksichtigt.  

Sonstiges Vermögen in einer Höhe, wie es sich aus der Anlage von 5% des Jahresbruttoeinkommens ergibt, 

braucht vor dem Bezug der Altersversorgung regelmäßig nicht zur Zahlung von Elternunterhalt eingesetzt zu 

werden. Der Unterhaltspflichtige braucht bei der Inanspruchnahme auf Elternunterhalt keine spürbare und 

dauerhafte Senkung seines berufs- und einkommenstypischen Unterhaltsniveaus hinzunehmen. 

Es geht um den so genannten Notgroschen, der einem Unterhaltspflichtigen gegenüber der Inanspruchnahme 

auf Elternunterhalt zusätzlich zusteht.             Az XII ZB 269/12, Beschluss vom 7.8.2013, BGH-Pressemitteilung 

s.a. Pressemeldung der AG Familienrecht 

___________________________________________ 

BGH: Aufwendungen mindern die Leistungsfähigkeit 

Angemessene Aufwendungen, die dem Unterhaltspflichtigen für Besuche eines unterhaltsberechtigten 

Elternteils im Heim entstehen, mindern grundsätzlich die Leistungsfähigkeit.  

Auch bei zusammenlebenden nichtehelichen Partnern ist bei Gesamteinkünften  

bis zur Höhe des für Ehegatten geltenden Familienselbstbehalts keine zusätzliche Haushaltsersparnis zu 

berücksichtigen.    Az XII ZR 17/11, Urteil vom 17.10.2012 

___________________________________________ 

OLG Hamm: Tochter zahlt Heimaufenthalt der Mutter  

Eine erwachsene Tochter, die ihre fehlende unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit nicht darlegen oder 

nachweisen kann, hat sich an den Heimkosten der Mutter zu beteiligen. Das hat der 8. Familiensenat des 

Oberlandesgerichts Hamm mit Beschluss vom 21.11.2012 entschieden und damit die erstinstanzliche 

Entscheidung des Amtsgerichts - Familiengericht - Borken abgeändert. 

Az II-8 UF 14/12, Beschluss vom 21.11.2012, Pressemitteilung  

___________________________________________ 

BGH: Elternunterhalt und Einsatz des Taschengeldes eines Ehegatten 

Das Taschengeld eines Ehegatten ist grundsätzlich auch für den Elternunterhalt ein-zusetzen. Dies gilt allerdings 

nicht in Höhe eines Betrages von 5 - 7 % des Mindestselbstbehalts des Unterhaltspflichtigen sowie in Höhe 

etwa der Hälfte des darüberhinausgehenden Taschengeldes.  Az  XII ZR 43/11, Urteil vom 12.12.2012 

___________________________________________ 

BGH: Elternunterhalt und Unterbringung im Pflegeheim 

Der Unterhaltsbedarf eines im Pflegeheim untergebrachten Elternteils richtet sich regelmäßig nach den 

notwendigen Heimkosten zuzüglich eines Barbetrags für die Bedürfnisse des täglichen Lebens. Ist der Elternteil 

im Alter sozialhilfebedürftig geworden, beschränkt sich sein angemessener Lebensbedarf in der Regel auf das 

Existenzminimum und damit verbunden auf eine - dem Unterhaltsberechtigten zumutbare - einfache und 

kostengünstige Heimunterbringung. Dem Unterhaltspflichtigen obliegt es in der Regel, die Notwendigkeit der 

Heimkosten substantiiert zu bestreiten. Kommt er dem nach, trifft die Beweislast den Unterhaltsberechtigten 

und im Fall des sozialhilferechtlichen Anspruchsübergangs den Sozialhilfeträger.  Ausnahmsweise können auch 

höhere als die notwendigen Kosten als Unterhaltsbedarf geltend gemacht werden, wenn dem Elternteil die 
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Wahl einer kostengünstigeren Heimunterbringung im Einzelfall nicht zumutbar war. Zudem kann sich der 

Einwand des Unterhaltspflichtigen, es habe eine kostengünstigere Unterbringungsmöglichkeit bestanden, im 

Einzelfall als treuwidrig erweisen. Verwertbares Vermögen eines Unterhaltspflichtigen, der selbst bereits die 

Regelaltersgrenze erreicht hat, kann zwar für den Elternunterhalt eingesetzt werden. Aber es muss in eine 

Monatsrente umgerechnet werden, die an der statistischen Lebenserwartung des Unterhaltspflichtigen 

orientiert ist. Außerdem muss dessen Leistungsfähigkeit aufgrund des so ermittelten (Gesamt-)Einkommens 

nach den Grundsätzen bemessen werden, die für den Einkommenseinsatz gelten. 

Az XII ZR 150/10, Urteil vom 21.11.2012  

___________________________________________ 

OLG Oldenburg: Elternunterhalt - keine Unterhaltspflicht bei massiver Kränkung 

Wenn die Eltern pflegebedürftig werden und eine Heimunterbringung ansteht, reicht das eigene Einkommen 

der Eltern häufig nicht aus, um die Kosten zu decken. Nach dem Gesetz können unter bestimmten 

Voraussetzungen die Kinder zum Unterhalt für ihre Eltern herangezogen werden. Dies gilt aber nicht 

uneingeschränkt: Eine nachdrückliche und dabei herabwürdigende Kontaktverweigerung kann die 

Unterhaltspflicht des Kindes entfallen lassen. 

AZ 14 UF 80/12, Urteil vom 25.10.2012, Pressemitteilung OLG Oldenburg 

___________________________________________ 

BGH: Elternunterhalt und Verwirkung der Unterhaltsberechtigung  

Die Verwirkung wegen einer schweren Verfehlung setzt ein Verschulden des Unterhaltsberechtigten voraus 

(Gemäß § 1611 Abs. 1 Satz 1 Alt. 3 BGB). Es genügt nicht, wenn er in einem natürlichen Sinne vorsätzlich 

gehandelt hat. Hier geht es um die 1935 geborene Mutter, die sich seit April 2005 in einem Pflegeheim befindet 

und schon während der Kindheit des Beklagten an einer Psychose mit schizophrener Symptomatik und damit 

einhergehend an Antriebsschwäche und Wahnideen litt. Sie hat den Beklagten nur bis zur Trennung und 

Scheidung von ihrem damaligen Ehemann im Jahr 1973 - mit Unterbrechungen wegen zum Teil längerer 

stationärer Krankenhausaufenthalte - versorgt. Seit spätestens 1977 besteht so gut wie kein Kontakt mehr 

zwischen dem Beklagten und seiner Mutter. Dennoch ist sie gegenüber ihrem Sohn unterhaltsberechtigt. Eine 

Störung familiärer Beziehungen im Sinne des § 1611 BGB genügt grundsätzlich nicht, um eine unbillige Härte im 

Sinne des § 94 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zu begründen und damit einen Anspruchsübergang auf den Träger der 

Sozialhilfe auszuschließen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der nach § 1611 BGB zu beurteilende 

Lebenssachverhalt aus Sicht des Sozialhilferechts auch soziale Belange erfasst, die einen Übergang des 

Anspruches nach öffentlich-rechtlichen Kriterien ausschließen (Klarstellung zum Senatsurteil vom 21. April 2004 

- XII ZR 251/01 - FamRZ 2004, 1097).             Az XII ZR 148/09, Urteil vom 15. September 2010  

 

BGH: Ermittlung der Leistungsfähigkeit zur Zahlung von Elternunterhalt 

Wenn der Unterhaltspflichtige höhere Einkünfte als sein Ehegatte hat, muss die Leistungsfähigkeit zur Zahlung 

von Elternunterhalt ermittelt werden. Von dem Familieneinkommen wird der Familienselbstbehalt in Abzug 

gebracht. Das verbleibende Einkommen wird um die Haushaltsersparnis vermindert. Außerdem sind 

Familienunterhalt, der individuelle Familienbedarf und Aufwendungen für Versicherungen zu ermitteln und zu 

berücksichtigen.   Az XII ZR 140/07, Urteil vom 28.7.2010 

___________________________________________ 

 


